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 außerbetriebliche Umschulung statt, darf die theoretische Un-
terweisung die Hälfte der Umschulungszeit nicht übersteigen.

§ 3
Anmeldung zur Umschulungsprüfung

(1) Die Anmeldung zur Umschulungsprüfung hat schriftlich
nach den von der Ärztekammer Nordrhein bestimmten Anmel-
defristen und Formularen durch die Prüfungsbewerberin/den
Prüfungsbewerber zu erfolgen.

(2) Örtlich zuständig für die Anmeldung ist die Ärztekammer, in
deren Bezirk die Umschulungsstätte der Prüfungsbewerberin/
des Prüfungsbewerbers liegt. 

(3) Der Anmeldung sind beizufügen:
1. bei betrieblicher Umschulung:

– ein Nachweis über die geleistete Umschulung,

– eine Bescheinigung der/des Umschulenden über die
Fehltage in der Praxis während der Umschulungszeit,

– falls der Besuch einer berufsbildenden Schule Bestand-
teil der betrieblichen Umschulung ist, eine Bescheini-
gung der berufsbildenden Schule über die Fehltage in
der berufsbildenden Schule während der Umschulungs-
zeit oder die Zeugnisse der zurückgelegten Berufsschul-
zeit in Kopie,

2. bei außerbetrieblicher Umschulung:
– jeweils die Nachweise über den theoretischen Unter-

richt und das Praktikum,

– Bescheinigungen über die Fehltage im theoretischen
Unterricht und in den Praktika während der Umschu-
lungszeit.

(4) Die Prüfungsgebühr richtet sich nach der Gebührenziffer für
das Verfahren im Bereich der/des Medizinischen Fachange-
stellten der Gebührenordnung der Ärztekammer Nordrhein in
der zum Zeitpunkt der Anmeldung jeweils geltenden Fassung.
Gebührenschuldner ist die Prüfungsbewerberin/der Prüfungs-
bewerber.

§ 4
Prüfungsgegenstand der Umschulungsprüfung

Durch die Umschulungsprüfung ist festzustellen, ob der Prüf-
ling die berufliche Handlungsfähigkeit erworben hat. In der
Prüfung soll der Prüfling nachweisen, dass sie/er die notwen-
digen beruflichen Fertigkeiten beherrscht, über die dafür er-
forderlichen theoretischen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt
und mit dem für die Berufsausbildung zur Medizinischen Fach-
angestellten/zum Medizinischen Fachangestellten vorgesehe-
nen wesentlichen Lehrstoff vertraut ist.
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Anforderungen für die Durchführung 
von Umschulungsprüfungen 
im Ausbildungsberuf 
der „Medizinischen Fachangestellten“/
des „Medizinischen Fachangestellten“
der Ärztekammer Nordrhein 
vom 13. November 2015

Der Berufsbildungsausschuss hat in seiner Sitzung am
13.11.2015 die folgenden Regelungen zu den Anforderungen für
die Durchführung von Umschulungsprüfungen im Ausbildungs-
beruf der „Medizinischen Fachangestellten“/des „Medizinischen
Fachangestellten“ der Ärztekammer Nordrhein beschlossen:

§ 1
Anwendbarkeit der Prüfungsordnung für die Durchführung von

Abschlussprüfungen im Ausbildungsberuf der Medizinischen
Fachangestellten / des Medizinischen Fachangestellten

Die Vorschriften der Prüfungsordnung für die Durchführung
von Abschlussprüfungen im Ausbildungsberuf der Medizini-
schen Fachangestellten/des Medizinischen Fachangestellten
vom 22.09.2006 (MBL. NRW. 2013, S. 292) gelten für die
Durchführung von Umschulungsprüfungen im Ausbildungsbe-
ruf der Medizinischen Fachangestellten /des Medizinischen
Fachangestellten entsprechend, soweit im Folgenden nichts
anderes geregelt ist.

§ 2
Zulassungsvoraussetzungen für die Umschulungsprüfung

(1) Zur Umschulungsprüfung ist zuzulassen, wer zuvor im Be-
rufsbild der Medizinischen Fachangestellten/des Medizini-
schen Fachangestellten eine von der Ärztekammer Nordrhein
anerkannte Umschulung absolviert hat. Vor der Umschulung
muss die / der Umzuschulende beruflich tätig gewesen sein.
Beide Voraussetzungen sind der Ärztekammer Nordrhein ge-
genüber nachzuweisen.

(2) Das Umschulungsverhältnis bedarf der vorherigen Zustim-
mung durch die Ärztekammer Nordrhein. 

(3) Die Umschulung kann als betriebliche oder außerbetrieb-
liche Umschulung stattfinden. Findet die Umschulung als
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§ 5
Inkrafttreten

Die vorstehenden Regelungen treten am 01.01.2016 in Kraft.

Ausfertigung:
Düsseldorf, den 19.1.2016

Rudolf Henke
Präsident

Genehmigt:
Düsseldorf, den 5.10.2016

Ministerium für Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen
AZ: 221 – G.0107

Im Auftrag
(F. Stollmann)
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Amtliche Bekanntmachungen der 
Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 

Alle amtlichen Bekanntmachungen der Kassenärztlichen Ver-
einigung Nordrhein – Körperschaft des öffentlichen Rechts –
finden Sie im Internet unter www.kvno.de (§ 16 der Satzung).

Dort erfolgen in der Rubrik „Amtliche Bekanntmachungen“
sämtliche Veröffentlichungen insbesondere der Satzung und
sonstiger allgemeiner Bestimmungen wie dem Honorarver-
teilungsmaßstab (HVM) sowie der Verträge und Richtlinien,
soweit sie Rechte und Pflichten der Mitglieder betreffen.

Kurzlink: www.kvno.de/bekanntmachungen 

Die Bekanntmachungen treten – soweit in der Bekanntmachung
kein anderer Zeitpunkt festgesetzt ist – am achten Tage nach
der Veröffentlichung (Einstelldatum ins Internet) in Kraft. 

Ausschreibung von Vertragsarztsitzen

In den amtlichen Bekanntmachungen werden alle im Landes-
teil Nordrhein nachzubesetzenden Sitze von Vertragsärzten
oder Psychotherapeuten mit der geltenden Bewerbungsfrist
ausgeschrieben (§ 103 Abs. 4 Satz 1 SGB V).

Bedarfsplanung des Landesausschusses der Ärzte und 
Krankenkassen

In den amtlichen Bekanntmachungen wird die Anordnung und
Aufhebung von Zulassungsbeschränkungen auf Beschluss des
Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen veröffent-
licht (§§ 16 Abs. 7, 16 b Abs. 4 Ärzte-ZV).
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